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Das Wissen der Zahnärzte
Kenntnisse zu Ätiopathogenese und Dia-
gnostik von craniomandibulären Dys-
funktionen sind in den letzten Jahrzehn-
ten erheblich gewachsen. Von Dr. Oliver 
Schierz und Gereo Wirtz.

Keramikimplantate
Z-Systems setzt seit Jahren erfolgreich 
auf die Entwicklung metallfreier Implan-
tate. Rubino Di Girolamo (CEO) und Dr. 
Michael Homm (Head of Sales and Mar-
keting) im Interview.

Fakten und Fantasie 
Vom 1. bis 3. Dezember wird in Wien 
zum vierten Mal der Internationale Kon-
gress der ÖGEndo unter der Leitung von 
Dr. Matthias Holly und DDr. Johannes 
Klimscha abgehalten..Seite 4f Seite 8 Seite 11

Was gibt es Schöneres als ein 
sympathisches Lächeln eines Menschen, 
vor allem aber eines Kunden!

Als Nummer 1 in der Branche hat sich 
Henry Schein ab sofort dem Lächeln Österreichs 
verschrieben, um den Kunden aus Praxis und 
Labor zu noch mehr Erfolg zu verhelfen. 
Egal ob Material, Einrichtung oder Service: 
Mit höchster Kompetenz werden den Kunden 
greifbare Lösungen für ihre individuellen 
Bedürfnisse geboten.

Selbstverständlich ist Henry Schein auch im 
Bereich der neuen Technologien voll am Puls der 
Zeit und bietet umfassende und technologisch 
ausgereifte Lösungen für den perfekten digitalen 
Workflow zwischen Praxis und Labor an.

Henry Schein Dental.  

Service-Hotline: 05 / 9992 - 1111 

Einrichtungs-Hotline: 05 / 9992 - 3333

Material-Hotline: 05 / 9992 - 2222 

Fax-Nr.: 05 / 9992 - 9999

Henry Schein Dental Austria
Computerstraße 6 • 1100 Wien
Tel.:  05/9992-0  •  Fax 05/9992-9999
info@henryschein.at  •  www.henryschein-dental.at 

WIR ARBEITEN 
AM LÄCHELN 
ÖSTERREICHS!

ANZEIGE

WIEN – „Österreich hat in den ver-
gangenen Jahren ein qualitativ hoch-
wertiges Versorgungssystem mit 
hoher Ärztedichte für die Bevölke-
rung aufgebaut. Daher kommt der 
qualitativen Ausbildung unserer 
Mediziner eine wesentliche Rolle zu. 
Hier braucht es nationale und euro-
päische Maßnahmen, um das hohe 
Niveau langfristig zu sichern“, so 
Wissenschaftsminister Vizekanzler 
Dr. Reinhold Mitterlehner in einem 
Pressegespräch. Um die heimische 
Gesundheitsversorgung zu gewähr-
leisten, wurde 2006 die Quotenrege-
lung eingeführt: 75 Prozent der Me-
dizinstudienplätze sind für Österrei-
cher vorgesehen, 20 Prozent für Stu-
denten aus EU-Ländern, fünf 
Prozent aus Drittstaaten. Bis Ende 
2016 läuft die derzeit geltende Quote 
im Medizinstudium. Um den Bedarf 
zu untermauern, hat Österreich seit 
2008 jedes Jahr einen Bericht mit re-
levanten hochschulischen Daten bei 
der EU-Kommission vorgelegt. Der 
Endbericht wurde Anfang Oktober 
an die EU-Kommission übermittelt.

Ausbildung in Österreich – 
arbeiten in Deutschland

In Österreich gibt es derzeit 
1.620 Studienplätze für Human- 
und Zahnmedizin. Österreichweit 
haben sich heuer 15.130 Personen 
für Aufnahmeverfahren angemeldet 
(rund 1.000 Personen mehr als 
2015). „Das kontinuierlich steigende 
Interesse am Studium ist ein klarer 
Beleg für die hohe Ausbildungsqua-
lität in Österreich. Studierende aus 
Deutschland bilden vor, während 
und nach dem Studium einen hohen 
Anteil im Medizinstudium. Auf der 
anderen Seite sehen wir eine Fehl-
entwicklung bei der tatsächlichen 
Berufsausübung dieser Absolven-
ten“, so Dr. Mitterlehner. Laut Absol-
ventenbefragung im letzten Studien-
jahr planen 60 Prozent der Deut-
schen, nach dem Studium zurückzu-
gehen, tatsächlich liegt der Anteil der 
Rückkehrer zehn bis 20 Prozent dar-
über. Nur zehn Prozent lassen sich in 
die österreichische Ärzteliste eintra-
gen, von den österreichischen Absol-
venten hingegen 84 Prozent. Haupt-

motive für die Rückkehr nach 
Deutschland sind familiäre Gründe 
(45 Prozent) und berufliche Überle-
gungen (44 Prozent). 

Quotenregelung notwendig
Ohne Quotenregelung würde es 

aufgrund der Erfahrungen in der 
Vergangenheit zu einem noch höhe-
ren Anteil insbesondere deutscher 

Studierender kommen, durch das 
unterschiedliche Migrationsverhal-
ten mit drastischen Folgen für die 
Gesundheitsversorgung. In Zukunft 
werden ohne die Quotenregelung 
bis zum Jahr 2030 rund 3.500 Ärzte-
stellen im Gesundheitssystem feh-
len, verschärft wird die Situation 
durch einen stärker werdenden Ärz-
tebedarf in Deutschland von 45.000 
Ärzten bis 2020. 

„Aufgrund der Datenlage und 
des künftig steigenden Bedarfs an 
Medizinern in Deutschland ist 
davon auszugehen, dass der Druck 
auf Österreichs Medizinische Uni-
versitäten weiter steigen wird. Wir 
setzen kontinuierlich Schritte, um 
mehr Medizinabsolventen im Land 
zu halten, aber allein mit nationalen 
Maßnahmen werden wir das hohe 
Niveau der Versorgung nicht sichern 
können“, betont Dr. Mitterlehner 
angesichts der bevorstehenden poli-
tischen Verhandlungen über die 
Fortführung der Medizinquote. DT 

Quelle: BMWFW

GRAZ – Bereits vor zwei Jahren wur-
den in Kärnten zwei Zahnärztinnen 
fristlos entlassen. Sie sollen unter an-
derem Materialien gestohlen und 
trotz Krankmeldung im Zahnambu-
latorium in einer Privatpraxis wei-
tergearbeitet haben. Erst im Juli 
wurde den Ärztinnen in erster In-
stanz recht gegeben und 150.000 
Euro zugesprochen. 

Das Oberlandesgericht Graz sah 
den Fall jedoch anders und gab der 
Gebietskrankenkasse Kärnten vor 
kurzem recht. Diese fordert von den 
Ärztinnen jetzt bis zu 60.000 Euro, 
außerdem müssen die Anwaltskos-
ten übernommen werden. Sollten 
die beiden Zahnmedizinerinnen das 
Urteil nicht anerkennen, führt der 
Weg jetzt zum Obersten Gerichtshof 
und der Rechtsstreit geht in die 
nächste Runde. DT 

Quelle: ZWP online

Das wird 
teuer 

Zahnärztinnen zu Recht  
entlassen.

Wissenschaftsminister für Erhalt der Medizinquote 
Rahmenbedingungen für Ärzte sollen kontinuierlich verbessert werden.

KREMS (jp) – Im Ausschuss 
für Umwelt und Volksgesund-
heit (ENVI) des Europäischen 
Parlaments fand Mitte Okto-
ber die Abstimmung über die 
geplante EU-Quecksilberver-
ordnung statt. Dabei wurde 
mit großer Mehrheit ein Kom-
promissantrag zur künftigen 
Nutzung von Dentalamalgam 
angenommen. Dieser sieht 
neben der verbindlichen Ein-
führung von Amalgamabscheidern 
und der alleinigen Nutzung von ver-
kapseltem Amalgam auch ein Verbot 
der Verwendung dieses umstrittenen 
Füllungsmaterials bei schwangeren 

und stillenden Frauen sowie bei 
Milchzähnen vor. 

Darüber hinaus fordert der Aus-
schuss ein schrittweises Auslaufen 
(„phase-out“) von Amalgam bis 
Ende 2022. Über dieses Datum hin-
aus soll Amalgam nur noch in medi-

zinisch zwingend indizierten 
Ausnahmefällen genutzt wer-
den dürfen. Damit geht der 
ENVI deutlich über die Vorga-
ben der Minamata-Konven-
tion hinaus, die lediglich eine 
Reduzierung der Amalgam-
nutzung („phase-down“) vor-
sieht. 

Der Gesetzgebungsprozess 
ist aber noch nicht abgeschlos-
sen. Parallel zum Europäischen 

Parlament finden Beratungen auf 
Ratsebene der EU-Kommission statt. 
Dort gibt es aber derzeit keine Mehr-
heit für ein „phase-out“ von Amal-
gam. Nach dem Wunsch des ENVI 
sollen bald sogenannte „Trilogver-
handlungen“ mit Rat und Europäi-
scher Kommission beginnen, um das 
Gesetzgebungsverfahren rasch abzu-
schließen. Offen ist, ob die im Rat ver-
sammelten EU-Mitgliedsstaaten die-
sem Ansinnen folgen werden. 

Während in Österreich Amalgam-
abscheider seit langer Zeit gesetzlich 
vorgeschrieben sind, gibt es in neun 
EU-Mitgliedsstaaten keine gesetz-
liche Pflicht dafür. Die Kommission 
schätzt, dass derzeit ein Viertel aller 
Zahnarztpraxen in der EU über  
keinen Amalgamabscheider verfügt.  
DT

Amalgam-Ende für 2022 angepeilt
Abstimmung über die geplante EU-Quecksilberverordnung.

4. Internationaler Kongress
der Österreichischen Gesellschaft für Endodontie

„Endodontie – Fakten und Fantasie“
1. – 3. Dezember 2016

Palais Ferstel, Wien
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Dr. Reinhold Mitterlehner
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Editorische Notiz 
(Schreibweise männlich/weiblich)

Wir bitten um Verständnis, dass – aus Gründen der 
Lesbarkeit – auf eine durch gängige Nennung der 
männlichen und weiblichen Bezeichnungen ver-
zichtet wurde. Selbstverständlich beziehen sich 
alle Texte in gleicher Weise auf Männer und Frauen.

Die Redaktion

Wir bitten um Verständnis, dass – aus Gründen der 
Lesbarkeit – auf eine durch gängige Nennung der 

WIEN – Seit fast vier Jahren wird da-
rüber verhandelt. Seit Oktober 2015 
arbeiteten EU-Parlament, EU-Rat 
und EU-Kommission im Rahmen 
des sogenannten „Trilog“ an einer 
neuen  EU-Medizinprodukte-Ver-
ordnung. Am 25. Mai 2016 hat man 
sich auf einen Kompromiss geeinigt. 
Ziel der neuen Regelung ist, die 
Sicherheit für die Patienten weiter 
zu erhöhen. AUSTROMED Prä-
sident Gerald Gschlössl: „Eine ein-
heitliche Regelung ist sehr zu begrü-
ßen. Aktuell gibt es noch große Un-
terschiede zwischen den einzelnen 
EU-Mitgliedsländern. Die EU-Me-
dizinprodukte-Verordnung hat ent-
scheidende Auswirkungen auf die 
Patienten, aber natürlich auch auf 
die Hersteller und Händler von Me-
dizinprodukten. Viele Punkte der 
neuen Regelung werden eine große 

Herausforderung an die Branche 
darstellen und sehr wahrscheinlich 
zu Mehraufwand und damit steigen-
den Kosten führen. Um die Sicher-
heit der Patienten weiter zu erhöhen, 
werden für verschiedene Pro-
duktgruppen die Hürden, die zu 
einer Zulassung führen, erhöht. 
AUSTROMED ist dennoch froh da-
rüber, dass es endlich zu einer Eini-
gung gekommen ist. Genaueres über 
den Inhalt kann aber erst nach Vor-
liegen des Verordnungstextes gesagt 
werden.“ 

Spagat zwischen Patienten-
sicherheit und Innovationen

Die Branche hält bereits jetzt 
enorme Ressourcen für die Umset-
zung der gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen vor. Die neuen Regeln 
müssen daher machbar und umsetz-

bar sein. So ist auch der Versuch 
nicht sinnvoll, diese mittels überbor-
dender Kontrollmechanismen zu er-
reichen und damit gleichzeitig In-
novationen zu verhindern. Gerald 
Gschlössl: „Innovationen sind oft 
entscheidend für die Lebensqualität 
der Patienten. Diese müssen weiter-
hin rasch und einfach erreichbar 
sein und dabei gleichzeitig einen 
möglichst hohen Sicherheitsgrad 
aufweisen. Die österreichische Me-
dizinproduktebranche wird weiter-
hin die Erstellung sinnvoller Rege-
lungen unterstützen und bei der na-
tionalen Umsetzung darauf achten, 
dass unnötige Bürokratien für alle 
Beteiligten vermieden werden.“ Die 
neue EU-Medizinprodukte-Verord-
nung sollte spätestens Anfang 2017 
in Kraft treten. DT

Quelle: AUSTROMED

Entscheidung über neue EU-Medizin-
produkte-Verordnung gefallen

Mehr Sicherheit für Patienten – ohne überbordenden Aufwand und Bürokratie.

WIEN – Der Zahnärztliche Interes-
senverband Österreichs (ZIV) 
schreibt auch aktuell wieder seinen 
vom Österreichischen Dentalver-
band (ODV) mit € 5.000 dotierten 
Wissenschaftspreis aus. Mit diesem 
Wissenschaftspreis sollen Arbeiten 
und Projekte ausgezeichnet werden, 
die von herausragender Bedeutung 
für die praktische Berufsausübung 
auf dem Gebiet der Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde sind. Es werden 
ausschließlich Arbeiten oder Pro-
jekte berücksichtigt, die bis zum 
31. März 2017 beim ZIV (1010 Wien, 
Gartenbaupromenade 2/8/15) ein-
gelangt sind.

Der Preis wird durch eine Jury 
vergeben. Diese besteht aus den fol-

genden vier Mitgliedern: Prof. Dr. 
Andreas Filippi, Universität Basel; 
Univ.-Prof. Dr. Martin Lorenzoni, 
Universität Graz; Dr. Gottfried Fuhr-
mann, Präsident des ODV, Wien; 
und Dr. Matthias Holly, niedergelas-
sener Zahnarzt, Wien. Sie müssen in 
deutscher Sprache abgefasst oder 
mit deutscher Übersetzung einge-
reicht werden. 

Die Verleihung fi ndet im Rah-
men eines Festaktes am 10. Mai 2017 
in Wien statt.

Weitere Informationen unter 
www.ziv.at. DT

Quelle: Zahnärztlicher Interessenver-
band Österreichs

ODV-Wissenschaftspreis 
2017

Arbeiten und Projekte können 
bis 31. März 2017 eingereicht werden.

WIEN – Im Oktober wird Henry 
Schein Dental Austria im Rahmen sei-
nes „Practice Pink“ Programms ver-
schiedene pinke Produkte anbieten, 
von dessen Erlös innerhalb des Monats 
ein Teil an die Österreichische Kinder-
Krebs-Hilfe (ÖKKH) gespendet wird, 
um diese bei ihrem Kampf gegen Krebs 
zu unterstützen. Die ÖKKH sieht ihre 
Mission in der umfassenden Unterstüt-
zung von an Krebs erkrankten Kindern 
und Jugendlichen sowie ihrer Familien 
während der Erkrankung und danach. 
Eine Beschreibung der verfügbaren 
Practice-Pink-Produkte und genauere 
Angaben darüber, wie diese Initiative 
unterstützt werden kann, ist auf der 
Henry Schein Website verfügbar.

In den Vereinigten Staaten führt 
Henry Schein dieses Programm seit 
2005 durch, wobei der Schwerpunkt 
auf Brustkrebs gelegt wurde. Im Laufe 
der Jahre wurde die Kampagne erwei-
tert, um auch Maßnahmen gegen an-
dere Krebsarten zu unterstützen (z. B. 
Krebs bei Kindern oder oraler Krebs). 
Seitdem die Kampagne ins Leben geru-
fen wurde, konnte sie über 1,1 Mio. 
USD aufbringen, mit denen verschie-

dene Initiativen und Programme zur 
Verbesserung der Pfl ege und der Prä-
vention von krebsbedingten Krankhei-
ten sowie der Information für Krebs-
patienten unterstützt werden konnten. 

„Henry Schein freut sich darüber, 
dieses wichtige Programm auch in Eu-
ropa umsetzen zu können. In Öster-
reich erkranken jährlich mehr als 300 
Kinder und Jugendliche an Krebs, acht 
von zehn Kindern und Jugendlichen 
überleben diese Krankheit. Trotzdem 
ist Krebs bei Kindern und Jugendlichen 
weltweit noch immer die erste Todes-
ursache durch nicht übertragbare Er-
krankungen“ *, sagt Roman Reichholf, 
Geschäftsführer Henry Schein Dental 
Austria, und fügt hinzu: „Wir hoffen, 
dass wir mit diesem Programm in der 
Lage sind, das Leben von unzähligen 
jungen Patienten und ihren Familien 
positiv zu beeinfl ussen.“

Practice Pink ist ein Teil von Henry 
Schein Cares, dem weltweiten Pro-
gramm für die soziale Verantwortung 
des Unternehmens. Henry Schein hilft 
auch unterversorgten Bevölkerungs-
gruppen dabei, Zugang zu einer Ge-
sundheitsvorsorge zu erhalten, indem 

das Unternehmen sein Augenmerk auf 
drei Bereiche legt: Wellness, Prävention 
und Schulung; Notfallvorbereitung 
und Schmerzlinderung; Aufbau des 
Gesundheitswesens. Ein wichtiger Teil 
dieser Arbeit ist es, Unterstützung für 
Krebspatienten und ihre Familien zu 
bieten. DT

 * Österreichische Kinder-Krebs-Hilfe 

Quelle: 
Henry Schein Dental Austria GmbH

„Practice Pink“ 
Henry Schein unterstützt mit seinem Programm die ÖKKH.
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WIEN – Die Österreichische Zahn-
ärztekammer wurden von mehreren 
Kammermitgliedern darauf hinge-
wiesen, dass Zahnärzte von einer 
deutschen Rechtsanwaltskanzlei (RA 
Jörg Schmidt, Berlin) wegen an-
geblicher Urheberrechtsverletzun-
gen unverzüglich zur Abgabe einer 
„Strafbewehrten Unterlassungser-
klärung“ und Zahlung von € 950 
aufgefordert wurden.

Im Schreiben wird behauptet, 
dass durch den angeblichen, uner-
laubten Download eines Erotikfi lms 
über ein sogenanntes Filesharing-

System (d. h. Herunterladen 
und gleichzeitige Weiterver-
teilung) eine Urheberrechts-
verletzung begangen wurde. 
Durch die Zahlung der 
Summe könne eine Klage ab-
gewehrt werden.

Da es den Rechtsan-
walt samt Kanz-
leistandort nach 
den Recherchen 
der ÖZÄK nicht 
gibt und es sich 
damit offensicht-
lich um „Spam“ 

handelt, empfi ehlt sie den 
betroffenen Kollegen, diese 
Zahlung nicht vorzuneh-

men. Gleichzeitig bitte 
die ÖZÄK darum, sich 

an die Landeszahn-
ärztekammer zu 

wenden, soll-
ten auch Sie 
ein solches 

Schreiben er-
halten! DT

Quelle: ÖZÄK

Falsche Anwaltspost
Fax-Abmahnung wegen Urheberrechtsverletzungen im Umlauf.
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